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I RAHMENBEDINGUNGEN 
 

1 ANLASS DER PLANUNG UND ALLGEMEINE ZIELSETZUNG 

Die Stadt Emden befasst sich seit geraumer Zeit mit der Entwicklung des westlichen Teils des Stadt-
teils Conrebbersweg zwischen Autobahn 31 und dem Larrelter Tief. In den kommenden Jahren soll 
hier abschnittsweise und bedarfsorientiert ein neuer Stadtteil entstehen, der den aktuellen und kom-
menden Anforderungen der Demografie sowie des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht wird und 
dabei eine höchstmögliche Lebensqualität für alle Anwohner gewährleistet. Mit der Entwicklung wird 
das Ziel verfolgt, den kurz- und langfristigen Bedarf an Wohnraum in Emden zu decken.  

Der seit dem 01.04.2021 rechtskräftigen Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt 
Teil A (Wohnen) weist Allgemeine Wohngebiete sowie ein Urbanes Gebiet aus, die an den beste-
henden Stadtteil Conrebbersweg anknüpfen. Um den Ansprüchen nachhaltiger Siedlungsentwick-
lung insbesondere im Bereich des Klimaschutzes gerecht zu werden, wird die Verwendung fossiler 
Rohstoffe zur Wärmeversorgung im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgeschlos-
sen. Flankierend wird eine verpflichtende Solarenergienutzung vorgeschrieben.  

Inzwischen haben sich städtebauliche Anforderungen sowie technische Ausgestaltungen weiterent-
wickelt, so dass lenkende gestalterische Vorgaben aus planerischer Sicht zugunsten nachhaltiger 
ökologischer Festsetzungen gelockert oder gänzlich aufgegeben werden sollten. Mit der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) soll daher 
die örtliche Bauvorschrift bezüglich der Dachgestaltung in den Allgemeinen Wohngebieten geändert 
werden. Dies liegt vor allem in der aktuell geplanten Gesetzgebung, insbesondere in Form der Nie-
dersächsischen Bauordnung sowie im Baugesetzbuch begründet. 

Inhalt der 1. Änderung sind Regelungen für die Dachform von Gebäuden sowie für die Dachbegrü-
nung. In Ziff. 1.1 der textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes D 156 Conr-
ebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) heißt es hinsichtlich der Dachbegrünung, dass die 
entsprechenden Dächer exzessiv zu begrünen sind „oder mit Photovoltaikmodulen“ ausgestattet 
werden sollen. Für letztere Festsetzung der Verpflichtung zur Ausstattung mit Photovoltaikmodulen 
gibt es nach neuesten Erkenntnissen in der Niedersächsischen Bauordnung keine Ermächtigungs-
grundlage. § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) enthält in Abs. 1 und Abs. 3 die ent-
sprechenden Ermächtigungsgrundlagen für örtliche Bauvorschriften. 

Eine Verpflichtung zur Errichtung von Solarenergieanlagen (PV-Anlagen) ist durch § 32a Nieder-
sächsische Bauordnung wie folgt formuliert: 

§ 32a NBauO - Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung auf Dächern 

Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

(1) 1Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 m2 aufweisen, sind mindestens 50 
Prozent der Dachfläche mit Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung auszustatten. 2Satz 1 gilt, wenn für die Bau-
maßnahme der Bauantrag, der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 oder die Mitteilung nach 
§ 62 Abs. 3 

1. bei Gebäuden, die überwiegend gewerblich genutzt werden, nach dem 31. Dezember 2022, 

2. bei Wohngebäuden nach dem 31. Dezember 2024 und 

3. bei Gebäuden, die nicht unter die Nummern 1 und 2 fallen, nach dem 31. Dezember 2023 

übermittelt wird. 3Bei der Errichtung von Wohngebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 m2 aufweisen 
und bei denen für die Baumaßnahme der Bauantrag, der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 
oder die Mitteilung nach § 62 Abs. 3 nach dem 31. Dezember 2022 übermittelt wird, ist die Tragkonstruktion des 
Gebäudes so zu bemessen, dass auf allen Dachflächen Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung errichtet werden 
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können; wird der Bauantrag, der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 oder die Mitteilung nach 
§ 62 Abs. 3 nach dem 31. Dezember 2024 übermittelt, so gilt nur Satz 1. 

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 Sätze 1 und 3 entfallen, 

1. wenn ihre Erfüllung im Einzelfall 

a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht, 

b) technisch unmöglich ist, 

c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist 

oder 

2. soweit auf der Dachfläche Solarenergieanlagen zur Erzeugung thermischer Energie errichtet sind. 

(3) 1Bei Errichtung eines offenen Parkplatzes oder Parkdecks mit mehr als 50 Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge ist 
über der für eine solche Nutzung geeigneten Einstellplatzfläche eine Solarenergieanlage zur Stromerzeugung zu 
installieren. 2Ausgenommen von der Verpflichtung sind Parkplätze, die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffent-
licher Straßen angeordnet sind und die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind; Absatz 2 Nr. 1 gilt entspre-
chend. 3Satz 1 gilt, wenn für die Baumaßnahme der Bauantrag, der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach 
§ 74 Abs. 2 oder die Mitteilung nach § 62 Abs. 3 nach dem 31. Dezember 2022 übermittelt wird. 

Die Niedersächsische Bauordnung steht aktuell vor einer weiteren Novellierung, denn nach Verab-
schiedung des Niedersächsischen Klima Gesetzes (NKlimaG, Stand 13.11.2023), werden wesentli-
che Inhalte in die Bauordnung übernommen. Die 1. Änderung dient daher der Sicherstellung, dass 
die baurechtlichen Vorschriften sowie die Inhalte des Bebauungsplanes sich in den Ausführungs-
maßstäben nicht gegenseitig behindern. 

Aus den vorgenannten Gründen ist die 1. Änderung des Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg 
West III. Abschnitt Teil A erforderlich. Eine Wiederholung wesentlicher Verfahrensschritte ist erfor-
derlich, damit die Satzung in eine Wirksamkeit erwächst, ohne das vollständige Verfahren neu auf-
rollen zu müssen.  

Die textliche Festsetzung Nr. 6.4 „Nutzung solarer Strahlungsenergie, insbesondere Photovoltaik“, 
welche auf der Ermächtigungsgrundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB fußt, bleibt von der 1. Än-
derung unberührt. Der Regelungsgehalt des Bebauungsplans bleibt in dieser Hinsicht demnach 
gleichwertig. 

Darüber hinaus wird mit der 1. Änderung eine Klarstellung der „Festsetzungen zum Immissions- 
und Klimaschutz“ erwirkt. Durch eine redaktionelle Änderung der Festsetzung 6.1 „Schallschutz von 
Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109“ im ersten Absatz wird auf aktuelle Veränderungen in der 
Niedersächsischen Bauordnung reagiert. Im Absatz 1 heißt es: 

Im Plangebiet sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Änderungen von Aufenthalts-
räumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile (Wandanteil, 
Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen. 

Künftig soll die Formulierung „baugenehmigungspflichtige Änderungen“ in „Änderungen“ geändert 
werden; die Ergänzung „baugenehmigungspflichtige“ wird gestrichen. Begründung: In letzter Zeit 
hat der Gesetzgeber den Umfang verfahrensfreier Baumaßnahmen stetig erweitert. Demnach könn-
ten beispielsweise nachträglich Aufenthaltsräume in bislang nicht genutzten Dachgeschossen ein-
gerichtet werden, für die die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile nach der DIN 
4109 nicht nachgewiesen werden müssten.  

Es handelt sich bei der 1. Änderung um eine unselbstständige Änderung des Bebauungsplanes, 
diese unterliegt gesonderten verfahrensrechtlichen Anforderungen. Die Wirksamkeit eines Ände-
rungsbebauungsplans setzt die Wirksamkeit des Ursprungsbebauungsplans voraus, wenn – wie 
hier – eine unselbstständige Änderung vorliegt. Die Wirksamkeit des ursprünglichen Bebauungs-
plans ist insoweit notwendig, da andernfalls der Änderungsbebauungsplan ins Leere geht. Es 
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besteht insoweit ein Rechtmäßigkeitszusammenhang zwischen der Änderungssatzung und dem 
ursprünglichen Bebauungsplan. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) 
wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

 

 

2 GELTUNGSBEREICH DES PLANS 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Woh-
nen) liegt im nordwestlichen Stadtgebiet und schließt sich westlich an die vorhandene Bebauung an.  

Der Geltungsbereich Teil A wird wie folgt begrenzt: 

Im Norden: durch die Pariser Straße und die Straße Conrebbersweg, 

im Osten: durch die Wohnbebauung im Stadtteil Conrebbersweg, 

im Süden: durch landwirtschaftlich genutzte Fläche und 

im Westen: durch die Pariser Straße. 

 

Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 10,4 ha (Teil A) ist in der Planzeichnung dargestellt.  

 
Abbildung Lage im Raum 
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3 ÜBERGEORDNETE VORGABEN 

3.1  RAUMORDNUNG  

Angesichts der Geringfügigkeit der 1. Änderung des Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg West 
III. Abschnitt Teil A (Wohnen) sind die Belange der Raumordnung nicht betroffen. 

 

3.2  FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Die Bauflächen im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg 
West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) sind im rechtskräftigen Flächennutzungplan der Stadt Emden 
aufgrund der durchgeführten 67. Änderung des FNP wie folgt dargestellt:  

 Allgemeine Wohngebiete (WA)  

 Urbane Gebiete (MU) 

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs gelten gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Emden (o.M.) 
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II PLANUNG 
 

1 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 6.1 Schallschutz von Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 

Im Plangebiet sind für Neubauten bzw. Änderugen von Aufenthaltsräumen nach der DIN 
4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüf-
tung, Dächer etc.) zu stellen. 

 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (GEM. § 84 ABS. 3 NBAUO)  

Bei der Errichtung von Gebäuden in den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Dachflächen 
mit einer Dachneigung von bis zu 15 Grad mindestens extensiv zu begrünen; die Begrünung 
ist dauerhaft zu unterhalten. 

Dies gilt nicht für Teile der Dachflächen, die für Belichtungszwecke in Anspruch genommen 
werden. Die Anlage als Gründach widerspricht nicht der Nutzung als Dachgarten und der 
integrierten Aufstellung von Modulen zur Nutzung solarer Energie. 

Ausnahme für technische Anlagen wie Lüftungsanlagen, Schornsteine, Aufzugsschächte 
sind zulässig. 

Begründung: Aufgrund aktueller städtebaulicher Anforderungen sowie technischer Ausge-
staltungen werden zuvor aus Gründen der Ortstypik getroffenen Festsetzungen zur Dachge-
staltung aus planerischer Sicht zugunsten nachhaltiger ökologischer Festsetzungen gelo-
ckert bzw. gänzlich aufgegeben. 

 

 

 
III BELANGE VON NATUR, LANDSCHAFT UND UMWELT  
 
 
Bei dem Verfahren gemäß §13 BauGB wird gem. §13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung 
(§ 2 Abs. 4 BauGB), von dem Umweltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe der verfügbaren 
Umweltinformationen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB) sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB findet keine Anwendung.  

Das Verfahren ist zulässig da durch die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans D 
156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) keine Vorhaben begründet werden, die 
nach anderen Gesetzen einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Ferner bestehen 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter der NATURA 2000 (Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung).  

Durch die vorliegende Planung werden keine Beeinträchtigungen von Flächen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz, gesetzlich geschützter Biotope oder Verletzungen von Arten-
schutzbestimmungen vorbereitet.  
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________________________                                                               ________________________ 

          David Malzahn                                                                                          Irina Krantz 

          FD Stadtplanung                                                                                       Stadtbaurätin 

 

 

 

 

 

 

IV VERFAHRENSVERMERKE 
 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am _________ die Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
__________ ortsüblich bekanntgemacht.  

Die Begründung der 1. Änderung des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt 
Teil A (Wohnen) hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich in der Zeit vom _______________ bis zum 
_____________ ausgelegen. 

Der Rat der Stadt Emden hat die 1. Änderung des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West III. 
Abschnitt Teil A (Wohnen) nach Abwägung der Stellungnahmen in seiner Sitzung am ________ 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

 

 

 

Stadt Emden,  

 

 

 

 

Oberbürgermeister 


